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RS OGH 1979/7/2 8Ob124/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1979

Norm

KFG 1967 §63

Rechtssatz

Der geschädigte Dritte ist nicht daran gehindert, das Verfahren gegenüber einem oder mehreren Gesamtschuldnern,

etwa durch Unterlassung der für die Fortführung des Verfahrens notwendigen Anträge, nicht fortzuführen.

Entscheidungstexte

8 Ob 124/79
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